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A 676 

 

Anfrage Setz Isenegger Melanie und Mit. über die Möglichkeit der 

Einsichtnahme in Nichtanhandnahme-, Sistierungs- und Einstellungs-

verfügungen der Luzerner Staatsanwaltschaft 

 
eröffnet am 4. Dezember 2018 
 
 
Im Kanton Luzern werden Einstellungen von Verfahren von der Staatsanwaltschaft verfügt 
und durch die Oberstaatsanwaltschaft genehmigt. Die Oberaufsicht über die Staatsanwalt-
schaft liegt beim Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern. Gemäss der Ant-
wort des Regierungsrates vom 20. März 2018 auf die Anfrage A 533 von Peter Fässler wur-
den im Jahr 2017 rund 4300 Fälle eingestellt. Dies geschieht ausserhalb der öffentlichen 
Wahrnehmung, im Gegensatz zu Anklagen und Strafbefehlen. Das Bundesgericht erlaubt es 
Medienschaffenden seit 2008, Einstellungsverfügungen einzusehen (Urteil 1C_302/2007 
vom 2. April 2008). Für eine öffentliche und kontrollierbare Justiz ist diese Einsichtnahme für 
interessierte Personen mit einem schutzwürdigen Interesse, namentlich auch Journalistinnen 
und Journalisten, unabdingbar.  
 
Wir bitten den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen: 
1. Auf welchem Weg wird akkreditierten Medienschaffenden im Kanton Luzern die Einsicht 

in Nichtanhandnahme-, Sistierungs- und Einstellungsverfügungen ermöglicht? Was sind 
die geltenden Bedingungen? 

2. Wie lange dauert es üblicherweise, bis die Einsicht gewährt wird? Müssen gewisse Fris-
ten eingehalten werden? 

3. Ist für die Einsichtnahme eine Gebühr zu entrichten? 
4. Ist es Einsichtnehmenden möglich, Kopien der Einstellungsverfügungen anzufertigen? 
5. Welche digitalen Möglichkeiten sieht der Regierungsrat, um registrierten Journalistinnen 

und Journalisten die Einsichtnahme in Einstellungsverfügungen zu erleichtern (z. B. Me-
dienraum der Staatsanwaltschaft für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten)? 

6. Welche Instrumente erachtet der Regierungsrat als realisierbar, um registrierten Medien-
schaffenden einen raschen Überblick über die zahlreichen Einstellungsverfügungen zu 
verschaffen (z. B. eine monatliche Liste aller Verfügungen und/oder Zusammenfassung 
zu Gründen der Einstellung)? 
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A 676



Anfrage Setz Isenegger Melanie und Mit. über die Möglichkeit der Einsichtnahme in Nichtanhandnahme-, Sistierungs- und Einstellungsverfügungen der Luzerner Staatsanwaltschaft



eröffnet am 4. Dezember 2018Datum wird vom Sekretariat mit Daten nachtragen ergänzt





Im Kanton Luzern werden Einstellungen von Verfahren von der Staatsanwaltschaft verfügt und durch die Oberstaatsanwaltschaft genehmigt. Die Oberaufsicht über die Staatsanwaltschaft liegt beim Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern. Gemäss der Antwort des Regierungsrates vom 20. März 2018 auf die Anfrage A 533 von Peter Fässler wurden im Jahr 2017 rund 4300 Fälle eingestellt. Dies geschieht ausserhalb der öffentlichen Wahrnehmung, im Gegensatz zu Anklagen und Strafbefehlen. Das Bundesgericht erlaubt es Medienschaffenden seit 2008, Einstellungsverfügungen einzusehen (Urteil 1C_302/2007 vom 2. April 2008). Für eine öffentliche und kontrollierbare Justiz ist diese Einsichtnahme für interessierte Personen mit einem schutzwürdigen Interesse, namentlich auch Journalistinnen und Journalisten, unabdingbar. 



Wir bitten den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Auf welchem Weg wird akkreditierten Medienschaffenden im Kanton Luzern die Einsicht in Nichtanhandnahme-, Sistierungs- und Einstellungsverfügungen ermöglicht? Was sind die geltenden Bedingungen?

2. Wie lange dauert es üblicherweise, bis die Einsicht gewährt wird? Müssen gewisse Fris-ten eingehalten werden?

3. Ist für die Einsichtnahme eine Gebühr zu entrichten?

4. Ist es Einsichtnehmenden möglich, Kopien der Einstellungsverfügungen anzufertigen?

5. Welche digitalen Möglichkeiten sieht der Regierungsrat, um registrierten Journalistinnen und Journalisten die Einsichtnahme in Einstellungsverfügungen zu erleichtern (z. B. Medienraum der Staatsanwaltschaft für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten)?

6. Welche Instrumente erachtet der Regierungsrat als realisierbar, um registrierten Medienschaffenden einen raschen Überblick über die zahlreichen Einstellungsverfügungen zu verschaffen (z. B. eine monatliche Liste aller Verfügungen und/oder Zusammenfassung zu Gründen der Einstellung)?
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